
Abrechnung Ausfall Sportunterricht für Sportlehrer
Corona
Beitrag von „MarieJ“ vom 8. April 2021 21:53

Das habe ich jetzt auf die Schnelle gefunden. Scheint also in Coronazeiten doch auch bei
Minusstunden zu gehen:

„ Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrkraft kann aus schulorganisatorischen
Gründen, insbesondere zum Ausgleich einer nicht gleichmäßigen Unterrichtserteilung, für bis zu
sechs Monate um bis zu sechs Stunden über- oder unterschritten werden. Die zusätzlich oder
weniger erteilten Unterrichtsstunden sind innerhalb des Schuljahres auszugleichen,
ausnahmsweise im folgenden Schuljahr. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll in
der Regel nicht ohne Zustimmung der Lehrkraft erfolgen, wenn sie über zwei Wochen andauert
(§ 2 Abs. 4 VO zu § 93 Abs. 2 SchulG). Die Regelung dient dazu, eine nicht gleichmäßige
Unterrichtserteilung flexibel im Schuljahr auszugleichen.“

War in der Schulmail vom 3.08.20
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corona/?postID=620656#post620656
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